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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.06.2000

Norm

ABGB §1295 Ia3b

ABGB §1319

Rechtssatz

Für die Frage der Belastbarkeit einer Balustrade ist nicht die im Zeitpunkt der Generalsanierung im Jahr gültige E-Norm,

sondern die im Unfallszeitpunkt gültige Ö-Norm heranzuziehen (hier: Balustradeneinsturz bei der Universität Wien).
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